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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Im Jahr 2021 startete Lorenz Hess (mitte, BE) mittels Motion einen erneuten Versuch,
Sanktionen für Unternehmen bei Nicht-Einhaltung der Lohngleichheit einzuführen.
Bereits während der ersten Revision des Gleichstellungsgesetzes (GlG) war über diese
Möglichkeit diskutiert worden, schliesslich hatte das Parlament jedoch auf die
Einführung von Sanktionen verzichtet. Gerade im Zuge der aktuellen Bestrebungen zur
Erhöhung des Rentenalters der Frauen im Rahmen der laufenden AHV-Revision werde
wieder deutlich, dass verstärkte Bestrebungen unternommen werden müssten, um die
bestehende Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern zu beseitigen, so der
Motionär. Eine Erhöhung des Frauenrentenalters bei fehlender Umsetzung des
verfassungsmässigen Auftrags der Lohngleichheit sei den Frauen nicht vermittelbar. 
In seiner ablehnenden Antwort verwies der Bundesrat auf weitere parlamentarische
Vorstösse mit ähnlicher Stossrichtung, die kürzlich im Parlament keine Mehrheit
gefunden hätten (Kt.Iv. 18.323; Pa.Iv. 19.444; Pa.Iv. 19.452; Pa.Iv. 19.453; Pa.Iv. 20.400).
Die Regierung erachtete es als verfrüht, bereits so kurz nach der erfolgten GlG-Revision
eine erneute Revision anzugehen. Sie plädierte daher für das Abwarten der mit der
verabschiedeten Revision in Aussicht gestellten Evaluation. Er sei jedoch offen für eine
Zwischenbilanz «nach einer gewissen Zeit», so der Bundesrat. Anders sah dies der
Nationalrat, der die Motion in der Sondersession im Mai 2023 mit 102 zu 84 Stimmen
annahm. Unterstützt wurde die Motion von den geschlossen stimmenden Fraktionen
der SP, der Grünen und der GLP sowie von der grossen Mehrheit der Mitte-EVP-
Fraktion. 1
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1) AB NR, 2023, S. 891 f.
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